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sowie den Strafbefehlsantrag verwiesen werden. 2Absatz 3 Satz 5 gilt entspre-
chend. 3Den weiteren Inhalt der Urteilsgründe bestimmt das Gericht unter
Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nach seinem Ermessen. 4Die
Urteilsgründe können innerhalb der in § 275 Abs. 1 Satz 2 vorgesehenen Frist
ergänzt werden, wenn gegen die Versäumung der Frist zur Einlegung des
Rechtsmittels Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt wird.

(5) 1Wird der Angeklagte freigesprochen, so müssen die Urteilsgründe er-
geben, ob der Angeklagte für nicht überführt oder ob und aus welchen Gründen
die für erwiesen angenommene Tat für nicht strafbar erachtet worden ist. 2Ver-
zichten alle zur Anfechtung Berechtigten auf Rechtsmittel oder wird innerhalb
der Frist kein Rechtsmittel eingelegt, so braucht nur angegeben zu werden, ob
die dem Angeklagten zur Last gelegte Straftat aus tatsächlichen oder rechtlichen
Gründen nicht festgestellt worden ist. 3Absatz 4 Satz 4 ist anzuwenden.

(6) 1Die Urteilsgründe müssen auch ergeben, weshalb eine Maßregel der
Besserung und Sicherung angeordnet, eine Entscheidung über die Sicherungs-
verwahrung vorbehalten oder einem in der Verhandlung gestellten Antrag ent-
gegen nicht angeordnet oder nicht vorbehalten worden ist. 2 Ist die Fahrerlaubnis
nicht entzogen oder eine Sperre nach § 69a Abs. 1 Satz 3 des Strafgesetzbuches
nicht angeordnet worden, obwohl dies nach der Art der Straftat in Betracht kam,
so müssen die Urteilsgründe stets ergeben, weshalb die Maßregel nicht angeord-
net worden ist.

§ 268 Urteilsverkündung. (1) Das Urteil ergeht im Namen des Volkes.
(2) 1Das Urteil wird durch Verlesung der Urteilsformel und Eröffnung der

Urteilsgründe verkündet. 2Die Eröffnung der Urteilsgründe geschieht durch
Verlesung oder durch mündliche Mitteilung ihres wesentlichen Inhalts. 3Bei der
Entscheidung, ob die Urteilsgründe verlesen werden oder ihr wesentlicher Inhalt
mündlich mitgeteilt wird, sowie im Fall der mündlichen Mitteilung des wesent-
lichen Inhalts der Urteilsgründe soll auf die schutzwürdigen Interessen von Pro-
zessbeteiligten, Zeugen oder Verletzten Rücksicht genommen werden. 4Die
Verlesung der Urteilsformel hat in jedem Falle der Mitteilung der Urteilsgründe
voranzugehen.

(3) 1Das Urteil soll am Schluß der Verhandlung verkündet werden. 2Es muß
spätestens zwei Wochen danach verkündet werden, andernfalls mit der Haupt-
verhandlung von neuem zu beginnen ist. 3 § 229 Absatz 3, 4 Satz 2 und Absatz 5
gilt entsprechend.

§§ 268a–268d (hier nicht wiedergegeben)

§ 269 Verbot der Verweisung bei Zuständigkeit eines Gerichts niederer
Ordnung. Das Gericht darf sich nicht für unzuständig erklären, weil die Sache
vor ein Gericht niederer Ordnung gehöre.

§ 270 Verweisung bei Zuständigkeit eines Gerichts höherer Ordnung.
(1) 1Hält ein Gericht nach Beginn einer Hauptverhandlung die sachliche

Zuständigkeit eines Gerichts höherer Ordnung für begründet, so verweist es die
Sache durch Beschluß an das zuständige Gericht; § 209a Nr. 2 Buchstabe a gilt
entsprechend. 2Ebenso ist zu verfahren, wenn das Gericht einen rechtzeitig
geltend gemachten Einwand des Angeklagten nach § 6a für begründet hält.

Strafprozeßordnung §§ 268–270 StPO 3
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(2) In dem Beschluß bezeichnet das Gericht den Angeklagten und die Tat
gemäß § 200 Abs. 1 Satz 1.

(3) 1Der Beschluß hat die Wirkung eines das Hauptverfahren eröffnenden
Beschlusses. 2 Seine Anfechtbarkeit bestimmt sich nach § 210.

(4) 1 Ist der Verweisungsbeschluß von einem Strafrichter oder einem Schöffen-
gericht ergangen, so kann der Angeklagte innerhalb einer bei der Bekannt-
machung des Beschlusses zu bestimmenden Frist die Vornahme einzelner Be-
weiserhebungen vor der Hauptverhandlung beantragen. 2Über den Antrag ent-
scheidet der Vorsitzende des Gerichts, an das die Sache verwiesen worden ist.

§ 271 Hauptverhandlungsprotokoll. (1) 1Über die Hauptverhandlung ist
ein Protokoll aufzunehmen und von dem Vorsitzenden und dem Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle, soweit dieser in der Hauptverhandlung anwesend war, zu
unterschreiben. 2Der Tag der Fertigstellung ist darin anzugeben oder akten-
kundig zu machen.

(2) 1 Ist der Vorsitzende verhindert, so unterschreibt für ihn der älteste beisit-
zende Richter. 2 Ist der Vorsitzende das einzige richterliche Mitglied des Ge-
richts, so genügt bei seiner Verhinderung die Unterschrift des Urkundsbeamten
der Geschäftsstelle.

§ 272 Inhalt des Hauptverhandlungsprotokolls. Das Protokoll über die
Hauptverhandlung enthält
1. den Ort und den Tag der Verhandlung;
2. die Namen der Richter und Schöffen, des Beamten der Staatsanwaltschaft, des
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle und des zugezogenen Dolmetschers;

3. die Bezeichnung der Straftat nach der Anklage;
4. die Namen der Angeklagten, ihrer Verteidiger, der Privatkläger, der Neben-
kläger, der Anspruchsteller nach § 403, der sonstigen Nebenbeteiligten, der
gesetzlichen Vertreter, der Bevollmächtigten und der Beistände;

5. die Angabe, daß öffentlich verhandelt oder die Öffentlichkeit ausgeschlossen
ist.

§ 273 Beurkundung der Hauptverhandlung. (1) 1Das Protokoll muß den
Gang und die Ergebnisse der Hauptverhandlung im wesentlichen wiedergeben
und die Beachtung aller wesentlichen Förmlichkeiten ersichtlich machen, auch
die Bezeichnung der verlesenen Urkunden oder derjenigen, von deren Verlesung
nach § 249 Abs. 2 abgesehen worden ist, sowie die im Laufe der Verhandlung
gestellten Anträge, die ergangenen Entscheidungen und die Urteilsformel ent-
halten. 2 In das Protokoll muss auch der wesentliche Ablauf und Inhalt einer
Erörterung nach § 257b aufgenommen werden.

(1a) 1Das Protokoll muss auch den wesentlichen Ablauf und Inhalt sowie das
Ergebnis einer Verständigung nach § 257c wiedergeben. 2Gleiches gilt für die
Beachtung der in § 243 Absatz 4, § 257c Absatz 4 Satz 4 und Absatz 5 vor-
geschriebenen Mitteilungen und Belehrungen. 3Hat eine Verständigung nicht
stattgefunden, ist auch dies im Protokoll zu vermerken.

(2) 1Aus der Hauptverhandlung vor dem Strafrichter und dem Schöffenge-
richt sind außerdem die wesentlichen Ergebnisse der Vernehmungen in das Pro-
tokoll aufzunehmen; dies gilt nicht, wenn alle zur Anfechtung Berechtigten auf
Rechtsmittel verzichten oder innerhalb der Frist kein Rechtsmittel eingelegt

3 StPO §§ 271–273 Strafprozeßordnung
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wird. 2Der Vorsitzende kann anordnen, dass anstelle der Aufnahme der wesentli-
chen Vernehmungsergebnisse in das Protokoll einzelne Vernehmungen im Zu-
sammenhang als Tonaufzeichnung zur Akte genommen werden. 3 § 58a Abs. 2
Satz 1 und 3 bis 6 gilt entsprechend.

(3) 1Kommt es auf die Feststellung eines Vorgangs in der Hauptverhandlung
oder des Wortlauts einer Aussage oder einer Äußerung an, so hat der Vorsitzende
von Amts wegen oder auf Antrag einer an der Verhandlung beteiligten Person
die vollständige Protokollierung und Verlesung anzuordnen. 2Lehnt der Vor-
sitzende die Anordnung ab, so entscheidet auf Antrag einer an der Verhandlung
beteiligten Person das Gericht. 3 In dem Protokoll ist zu vermerken, daß die
Verlesung geschehen und die Genehmigung erfolgt ist oder welche Einwendun-
gen erhoben worden sind.

(4) Bevor das Protokoll fertiggestellt ist, darf das Urteil nicht zugestellt wer-
den.

§ 274 Beweiskraft des Protokolls. 1Die Beobachtung der für die Haupt-
verhandlung vorgeschriebenen Förmlichkeiten kann nur durch das Protokoll
bewiesen werden. 2Gegen den diese Förmlichkeiten betreffenden Inhalt des
Protokolls ist nur der Nachweis der Fälschung zulässig.

§ 275 Absetzungsfrist und Form des Urteils. (1) 1 Ist das Urteil mit den
Gründen nicht bereits vollständig in das Protokoll aufgenommen worden, so ist
es unverzüglich zu den Akten zu bringen. 2Dies muß spätestens fünf Wochen
nach der Verkündung geschehen; diese Frist verlängert sich, wenn die Haupt-
verhandlung länger als drei Tage gedauert hat, um zwei Wochen, und wenn die
Hauptverhandlung länger als zehn Tage gedauert hat, für jeden begonnenen
Abschnitt von zehn Hauptverhandlungstagen um weitere zwei Wochen. 3Nach
Ablauf der Frist dürfen die Urteilsgründe nicht mehr geändert werden. 4Die Frist
darf nur überschritten werden, wenn und solange das Gericht durch einen im
Einzelfall nicht voraussehbaren unabwendbaren Umstand an ihrer Einhaltung
gehindert worden ist. 5Der Zeitpunkt, zu dem das Urteil zu den Akten gebracht
ist, und der Zeitpunkt einer Änderung der Gründe müssen aktenkundig sein.

(2) 1Das Urteil ist von den Richtern, die bei der Entscheidung mitgewirkt
haben, zu unterschreiben. 2 Ist ein Richter verhindert, seine Unterschrift bei-
zufügen, so wird dies unter der Angabe des Verhinderungsgrundes von dem
Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung von dem ältesten beisitzenden Rich-
ter unter dem Urteil vermerkt. 3Der Unterschrift der Schöffen bedarf es nicht.

(3) Die Bezeichnung des Tages der Sitzung sowie die Namen der Richter, der
Schöffen, des Beamten der Staatsanwaltschaft, des Verteidigers und des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle, die an der Sitzung teilgenommen haben, sind in das
Urteil aufzunehmen.

Siebter Abschnitt. Entscheidung über die im Urteil vorbehaltene oder
die nachträgliche Anordnung der Sicherungsverwahrung

§ 275a (hier nicht wiedergegeben)

Achter Abschnitt. Verfahren gegen Abwesende
§§ 276–295 (hier nicht wiedergegeben)

Strafprozeßordnung §§ 274–295 StPO 3
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Drittes Buch. Rechtsmittel

Erster Abschnitt. Allgemeine Vorschriften
§ 296 Rechtsmittelberechtigte. (1) Die zulässigen Rechtsmittel gegen ge-
richtliche Entscheidungen stehen sowohl der Staatsanwaltschaft als dem Beschul-
digten zu.

(2) Die Staatsanwaltschaft kann von ihnen auch zugunsten des Beschuldigten
Gebrauch machen.

§ 297 Einlegung durch den Verteidiger. Für den Beschuldigten kann der
Verteidiger, jedoch nicht gegen dessen ausdrücklichen Willen, Rechtsmittel
einlegen.

§ 298 Einlegung durch den gesetzlichen Vertreter. (1) Der gesetzliche
Vertreter eines Beschuldigten kann binnen der für den Beschuldigten laufenden
Frist selbständig von den zulässigen Rechtsmitteln Gebrauch machen.

(2) Auf ein solches Rechtsmittel und auf das Verfahren sind die für die Rechts-
mittel des Beschuldigten geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden.

§ 299 Abgabe von Erklärungen bei Freiheitsentzug. (1) Der nicht auf
freiem Fuß befindliche Beschuldigte kann die Erklärungen, die sich auf Rechts-
mittel beziehen, zu Protokoll der Geschäftsstelle des Amtsgerichts geben, in
dessen Bezirk die Anstalt liegt, wo er auf behördliche Anordnung verwahrt wird.

(2) Zur Wahrung einer Frist genügt es, wenn innerhalb der Frist das Protokoll
aufgenommen wird.

§ 300 Falschbezeichnung eines zulässigen Rechtsmittels. Ein Irrtum in
der Bezeichnung des zulässigen Rechtsmittels ist unschädlich.

§ 301 Wirkung eines Rechtsmittels der Staatsanwaltschaft. Jedes von der
Staatsanwaltschaft eingelegte Rechtsmittel hat die Wirkung, daß die angefochte-
ne Entscheidung auch zugunsten des Beschuldigten abgeändert oder aufgehoben
werden kann.

§ 302 Zurücknahme und Verzicht. (1) 1Die Zurücknahme eines Rechts-
mittels sowie der Verzicht auf die Einlegung eines Rechtsmittels können auch
vor Ablauf der Frist zu seiner Einlegung wirksam erfolgen. 2 Ist dem Urteil eine
Verständigung (§ 257c) vorausgegangen, ist ein Verzicht ausgeschlossen. 3Ein
von der Staatsanwaltschaft zugunsten des Beschuldigten eingelegtes Rechtsmittel
kann ohne dessen Zustimmung nicht zurückgenommen werden.

(2) Der Verteidiger bedarf zur Zurücknahme einer ausdrücklichen Ermächti-
gung.

§ 303 Zustimmungserfordernis bei Zurücknahme. 1Wenn die Entschei-
dung über das Rechtsmittel auf Grund mündlicher Verhandlung stattzufinden
hat, so kann die Zurücknahme nach Beginn der Hauptverhandlung nur mit
Zustimmung des Gegners erfolgen. 2Die Zurücknahme eines Rechtsmittels des
Angeklagten bedarf jedoch nicht der Zustimmung des Nebenklägers.

3 StPO §§ 296–303 Strafprozeßordnung
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Zweiter Abschnitt. Beschwerde
§ 304 Zulässigkeit. (1) Die Beschwerde ist gegen alle von den Gerichten im
ersten Rechtszug oder im Berufungsverfahren erlassenen Beschlüsse und gegen
die Verfügungen des Vorsitzenden, des Richters im Vorverfahren und eines
beauftragten oder ersuchten Richters zulässig, soweit das Gesetz sie nicht aus-
drücklich einer Anfechtung entzieht.

(2) Auch Zeugen, Sachverständige und andere Personen können gegen Be-
schlüsse und Verfügungen, durch die sie betroffen werden, Beschwerde erheben.

(3) Gegen Entscheidungen über Kosten oder notwendige Auslagen ist die
Beschwerde nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro
übersteigt.

(4) 1Gegen Beschlüsse und Verfügungen des Bundesgerichtshofes ist keine
Beschwerde zulässig. 2Dasselbe gilt für Beschlüsse und Verfügungen der Ober-
landesgerichte; in Sachen, in denen die Oberlandesgerichte im ersten Rechtszug
zuständig sind, ist jedoch die Beschwerde zulässig gegen Beschlüsse und Ver-
fügungen, welche
1. die Verhaftung, einstweilige Unterbringung, Unterbringung zur Beobach-
tung, Bestellung eines Pflichtverteidigers oder deren Aufhebung, Beschlag-
nahme, Durchsuchung oder die in § 101 Abs. 1 oder § 101a Absatz 1 bezeich-
neten Maßnahmen betreffen,

2. die Eröffnung des Hauptverfahrens ablehnen oder das Verfahren wegen eines
Verfahrenshindernisses einstellen,

3. die Hauptverhandlung in Abwesenheit des Angeklagten (§ 231a) anordnen
oder die Verweisung an ein Gericht niederer Ordnung aussprechen,

4. die Akteneinsicht betreffen oder
5. den Widerruf der Strafaussetzung, den Widerruf des Straferlasses und die
Verurteilung zu der vorbehaltenen Strafe (§ 453 Abs. 2 Satz 3), die Anordnung
vorläufiger Maßnahmen zur Sicherung des Widerrufs (§ 453c), die Aussetzung
des Strafrestes und deren Widerruf (§ 454 Abs. 3 und 4), die Wiederaufnahme
des Verfahrens (§ 372 Satz 1) oder die Einziehung oder die Unbrauchbarma-
chung nach den §§ 435, 436 Absatz 2 in Verbindung mit § 434 Absatz 2 und
§ 439 betreffen.

3 § 138d Abs. 6 bleibt unberührt.
(5) Gegen Verfügungen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofes und

des Oberlandesgerichts (§ 169 Abs. 1) ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sie
die Verhaftung, einstweilige Unterbringung, Bestellung eines Pflichtverteidigers
oder deren Aufhebung, Beschlagnahme, Durchsuchung oder die in § 101 Abs. 1
bezeichneten Maßnahmen betreffen.

§ 305 Nicht der Beschwerde unterliegende Entscheidungen. 1Entschei-
dungen der erkennenden Gerichte, die der Urteilsfällung vorausgehen, unterlie-
gen nicht der Beschwerde. 2Ausgenommen sind Entscheidungen über Verhaf-
tungen, die einstweilige Unterbringung, Beschlagnahmen, die vorläufige Entzie-
hung der Fahrerlaubnis, das vorläufige Berufsverbot oder die Festsetzung von
Ordnungs- oder Zwangsmitteln sowie alle Entscheidungen, durch die dritte
Personen betroffen werden.

§ 305a (hier nicht wiedergegeben)

Strafprozeßordnung §§ 304–305a StPO 3
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§ 306 Einlegung; Abhilfeverfahren. (1) Die Beschwerde wird bei dem Ge-
richt, von dem oder von dessen Vorsitzenden die angefochtene Entscheidung
erlassen ist, zu Protokoll der Geschäftsstelle oder schriftlich eingelegt.

(2) Erachtet das Gericht oder der Vorsitzende, dessen Entscheidung angefoch-
ten wird, die Beschwerde für begründet, so haben sie ihr abzuhelfen; andernfalls
ist die Beschwerde sofort, spätestens vor Ablauf von drei Tagen, dem Beschwer-
degericht vorzulegen.

(3) Diese Vorschriften gelten auch für die Entscheidungen des Richters im
Vorverfahren und des beauftragten oder ersuchten Richters.

§ 307 Keine Vollzugshemmung. (1) Durch Einlegung der Beschwerde wird
der Vollzug der angefochtenen Entscheidung nicht gehemmt.

(2) Jedoch kann das Gericht, der Vorsitzende oder der Richter, dessen Ent-
scheidung angefochten wird, sowie auch das Beschwerdegericht anordnen, daß
die Vollziehung der angefochtenen Entscheidung auszusetzen ist.

§ 308 Befugnisse des Beschwerdegerichts. (1) 1Das Beschwerdegericht
darf die angefochtene Entscheidung nicht zum Nachteil des Gegners des Be-
schwerdeführers ändern, ohne daß diesem die Beschwerde zur Gegenerklärung
mitgeteilt worden ist. 2Dies gilt nicht in den Fällen des § 33 Abs. 4 Satz 1.

(2) Das Beschwerdegericht kann Ermittlungen anordnen oder selbst vorneh-
men.

§ 309 Entscheidung. (1) Die Entscheidung über die Beschwerde ergeht ohne
mündliche Verhandlung, in geeigneten Fällen nach Anhörung der Staatsanwalt-
schaft.

(2) Wird die Beschwerde für begründet erachtet, so erläßt das Beschwerdege-
richt zugleich die in der Sache erforderliche Entscheidung.

§ 310 Weitere Beschwerde. (1) Beschlüsse, die von dem Landgericht oder
von dem nach § 120 Abs. 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes zuständigen Ober-
landesgericht auf die Beschwerde hin erlassen worden sind, können durch wei-
tere Beschwerde angefochten werden, wenn sie
1. eine Verhaftung,
2. eine einstweilige Unterbringung oder
3. einen Vermögensarrest nach § 111e über einen Betrag von mehr als
20 000 Euro

betreffen.
(2) Im übrigen findet eine weitere Anfechtung der auf eine Beschwerde

ergangenen Entscheidungen nicht statt.

§ 311 Sofortige Beschwerde. (1) Für die Fälle der sofortigen Beschwerde
gelten die nachfolgenden besonderen Vorschriften.

(2) Die Beschwerde ist binnen einer Woche einzulegen; die Frist beginnt mit
der Bekanntmachung (§ 35) der Entscheidung.

(3) 1Das Gericht ist zu einer Abänderung seiner durch Beschwerde angefoch-
tenen Entscheidung nicht befugt. 2Es hilft jedoch der Beschwerde ab, wenn es
zum Nachteil des Beschwerdeführers Tatsachen oder Beweisergebnisse verwertet

3 StPO §§ 306–311 Strafprozeßordnung
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hat, zu denen dieser noch nicht gehört worden ist, und es auf Grund des
nachträglichen Vorbringens die Beschwerde für begründet erachtet.

§ 311a Nachträgliche Anhörung des Gegners. (1) 1Hat das Beschwerde-
gericht einer Beschwerde ohne Anhörung des Gegners des Beschwerdeführers
stattgegeben und kann seine Entscheidung nicht angefochten werden, so hat es
diesen, sofern der ihm dadurch entstandene Nachteil noch besteht, von Amts
wegen oder auf Antrag nachträglich zu hören und auf einen Antrag zu ent-
scheiden. 2Das Beschwerdegericht kann seine Entscheidung auch ohne Antrag
ändern.

(2) Für das Verfahren gelten die §§ 307, 308 Abs. 2 und § 309 Abs. 2 ent-
sprechend.

Dritter Abschnitt. Berufung
§§ 312–332 (hier nicht wiedergegeben)

Vierter Abschnitt. Revision
§§ 333–335 (hier nicht wiedergegeben)

§ 336 Überprüfung der dem Urteil vorausgegangenen Entscheidun-
gen. 1Der Beurteilung des Revisionsgerichts unterliegen auch die Entscheidun-
gen, die dem Urteil vorausgegangen sind, sofern es auf ihnen beruht. 2Dies gilt
nicht für Entscheidungen, die ausdrücklich für unanfechtbar erklärt oder mit der
sofortigen Beschwerde anfechtbar sind.

§ 337 Revisionsgründe. (1) Die Revision kann nur darauf gestützt werden,
daß das Urteil auf einer Verletzung des Gesetzes beruhe.

(2) Das Gesetz ist verletzt, wenn eine Rechtsnorm nicht oder nicht richtig
angewendet worden ist.

§ 338 Absolute Revisionsgründe. Ein Urteil ist stets als auf einer Verletzung
des Gesetzes beruhend anzusehen,
1. wenn das erkennende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war; war nach
§ 222a die Mitteilung der Besetzung vorgeschrieben, so kann die Revision auf
die vorschriftswidrige Besetzung nur gestützt werden, wenn
a) das Gericht in einer Besetzung entschieden hat, deren Vorschriftswidrigkeit

nach § 222b Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 Satz 4 festgestellt worden ist, oder
b) das Rechtsmittelgericht nicht nach § 222b Absatz 3 entschieden hat und

aa) die Vorschriften über die Mitteilung verletzt worden sind,
bb) der rechtzeitig und in der vorgeschriebenen Form geltend gemachte

Einwand der vorschriftswidrigen Besetzung übergangen oder zurück-
gewiesen worden ist oder

cc) die Besetzung nach § 222b Absatz 1 Satz 1 nicht mindestens eine Woche
geprüft werden konnte, obwohl ein Antrag nach § 222a Absatz 2 gestellt
wurde;

2. wenn bei dem Urteil ein Richter oder Schöffe mitgewirkt hat, der von der
Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen war;

Strafprozeßordnung §§ 311a–338 StPO 3
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3. wenn bei dem Urteil ein Richter oder Schöffe mitgewirkt hat, nachdem er
wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt war und das Ablehnungsgesuch
entweder für begründet erklärt war oder mit Unrecht verworfen worden ist;

4. wenn das Gericht seine Zuständigkeit mit Unrecht angenommen hat;
5. wenn die Hauptverhandlung in Abwesenheit der Staatsanwaltschaft oder einer
Person, deren Anwesenheit das Gesetz vorschreibt, stattgefunden hat;

6. wenn das Urteil auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt sind;

7. wenn das Urteil keine Entscheidungsgründe enthält oder diese nicht innerhalb
des sich aus § 275 Abs. 1 Satz 2 und 4 ergebenden Zeitraums zu den Akten
gebracht worden sind;

8. wenn die Verteidigung in einem für die Entscheidung wesentlichen Punkt
durch einen Beschluß des Gerichts unzulässig beschränkt worden ist.

§ 339 Rechtsnormen zugunsten des Angeklagten. Die Verletzung von
Rechtsnormen, die lediglich zugunsten des Angeklagten gegeben sind, kann von
der Staatsanwaltschaft nicht zu dem Zweck geltend gemacht werden, um eine
Aufhebung des Urteils zum Nachteil des Angeklagten herbeizuführen.

§ 340 Revision gegen Berufungsurteile bei Vertretung des Angeklag-
ten. Ist nach § 329 Absatz 2 verfahren worden, kann der Angeklagte die
Revision gegen das auf seine Berufung hin ergangene Urteil nicht darauf stützen,
dass seine Anwesenheit in der Berufungshauptverhandlung erforderlich gewesen
wäre.

§ 341 Form und Frist. (1) Die Revision muß bei dem Gericht, dessen Urteil
angefochten wird, binnen einer Woche nach Verkündung des Urteils zu Pro-
tokoll der Geschäftsstelle oder schriftlich eingelegt werden.

(2) Hat die Verkündung des Urteils nicht in Anwesenheit des Angeklagten
stattgefunden, so beginnt für diesen die Frist mit der Zustellung, sofern nicht in
den Fällen der §§ 234, 329 Absatz 2, § 387 Absatz 1, § 411 Absatz 2 und § 434
Absatz 1 Satz 1 die Verkündung in Anwesenheit des Verteidigers mit nachgewie-
sener Vertretungsvollmacht stattgefunden hat.

§ 342 Revision und Wiedereinsetzungsantrag. (1) Der Beginn der Frist
zur Einlegung der Revision wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß gegen ein
auf Ausbleiben des Angeklagten ergangenes Urteil eine Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand nachgesucht werden kann.

(2) 1 Stellt der Angeklagte einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand, so wird die Revision dadurch gewahrt, daß sie sofort für den Fall der
Verwerfung jenes Antrags rechtzeitig eingelegt und begründet wird. 2Die weitere
Verfügung in bezug auf die Revision bleibt dann bis zur Erledigung des Antrags
auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgesetzt.

(3) Die Einlegung der Revision ohne Verbindung mit dem Antrag auf Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand gilt als Verzicht auf die letztere.

§ 343 Hemmung der Rechtskraft. (1) Durch rechtzeitige Einlegung der
Revision wird die Rechtskraft des Urteils, soweit es angefochten ist, gehemmt.

(2) Dem Beschwerdeführer, dem das Urteil mit den Gründen noch nicht
zugestellt war, ist es nach Einlegung der Revision zuzustellen.

3 StPO §§ 339–343 Strafprozeßordnung


